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Titel:

Antrag auf Zulassung der Berufung unzulässig mangels fristgerechter Begründung

Normenketten:
VwGO § 57 Abs. 2, § 124a Abs. 4 S. 4, Abs. 5 S. 4, § 152 Abs. 1, § 154 Abs. 2
ZPO § 224 Abs. 2

Leitsätze:
1. Die Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung muss innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei 
Monaten beim Oberverwaltungsgericht eingehen. Wird sie versäumt, ist der Antrag unzulässig. (Rn. 2) (red. 
LS Mendim Ukaj)
2. Gesetzliche Fristen sind nicht verlängerbar. Ein Verlängerungsantrag hemmt den Fristlauf nicht. (Rn. 2) 
(red. LS Mendim Ukaj)

Schlagworte:
Antrag auf Zulassung der Berufung, Begründungsfrist, Berufungsfrist, Fristversäumnis, Antrag auf 
Wiedereinsetzung, Unanfechtbarkeit

Vorinstanz:
VG Regensburg, Urteil vom 17.03.2025 – RN 5 K 22.2588

Fundstelle:
BeckRS 2025, 27978

 

Tenor

I. Der Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Regensburg vom 17. März 2025 – RN 5 K 22.2588 – wird abgelehnt.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Zulassungsverfahrens zu tragen.

III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

Gründe

1
Der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 17. 
März 2025 hat keinen Erfolg. Er ist unzulässig, weil er nicht innerhalb der Frist des § 124a Abs. 4 Satz 4 
VwGO begründet wurde.
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Gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ist ein Antrag auf Zulassung der Berufung binnen zwei Monaten nach 
Zustellung des vollständigen Urteils, die vorliegend am 8. Mai 2025 erfolgt ist, zu begründen. Eine solche 
Begründung ist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bis zum Fristablauf am 8. Juli 2025 und auch 
danach nicht eingegangen. Zu ihrem Antrag auf Verlängerung der Begründungsfrist vom 4. Juli 2025 wurde 
die Bevollmächtigte der Klägerin per gerichtlichem Schreiben vom 7. Juli 2025 darauf hingewiesen, dass 
eine solche Verlängerung nicht gewährt werden kann, weil es sich um eine gesetzliche Frist handelt, für 
welche keine Verlängerungsmöglichkeit bestimmt ist (§ 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 224 Abs. 2 ZPO). Ein 
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde nicht gestellt.
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2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestsetzung aus § 47, § 52 Abs. 1 
GKG i.V.m. Nr. 54.2.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2025.
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). Mit ihm wird das Urteil des Verwaltungsgerichts 
rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO).


